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1. BPLÄ „Hekatron Werk 2“

• Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB

• Billigung des Änderungsentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Offenlage gem. §§

3 (2) und 4 (2) BauGB i.V.m. § 13 BauGB
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Luftbild mit Änderungsbereich
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Bestehender Bebauungsplan

„Hekatron Werk 2“
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Lärmprognose

Büro Jans

Ergebnisse
• Durch die Regelfall-Nutzung der 

Feuerwehr, des Betriebshofs und der 

Bergwacht wird keine Überschreitung der in 

der Nachbarschaft jeweils maßgebenden 

Orientierungswerte hervorgerufen.  

• Durch die Sonderfall-Nutzung der 

Feuerwehr, des Betriebshofs und der 

Bergwacht entsteht bei den Immissionsorten 

L und M nachts eine Überschreitung von 2

bis 3 dB(A). D.h., dass Maßnahmen 

(Ausschluss von Gebäuden, die dem 

Nachtschlaf dienen) erforderlich sind.
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Deckblatt

Stand: Offenlage

Ergänzende Festsetzung

Schallschutz Gewerbelärm

Innerhalb der in folgender Anlage durch rote Farbgebung  gekennzeichneten Teilfläche nördlich 

der 70 dB(A) Isophone bzw. der gekennzeichneten Fläche in der Planzeichnung, ist die in § 8 

Abs. 2 Nr. 1 BauNVO zulässige Nutzung (Betriebe des Beherbergungsgewerbes) und die in § 8 

Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) nicht zulässig.
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Vielen Dank!
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